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    EINSCHREIBEN  

An das Bundesministerium für Landesverteidigung 

Care off/ Heeresnachrichtenamt  

z. Hd. Leiter/Vize & Personalchef Abhörmannschaft Königswarte  

Bürgerservicestelle  

Mariahilfer Straße 24, 1070 Wien         
                                                                         Innsbruck, 04.03.21       
 

Sehr geehrte Offiziere, sehr geehrte Staatsdiener, sehr geehrtes Führungskader des 
Heeresnachrichtenamtes, 

in der Anlage übersende ich Ihnen weitere nützliche Informationen in Form von einigen 
Fach- und Sachbüchern sowie free21-Magazinen als weiteres Friedensinformations-
nachrichtenpakets für den HNaA-Nachrichtendienst und Ihr ganzes Team.  

Haben Sie eine Erklärung dafür, warum Sebastian Kurz sich bewusst durch seine 
Beteiligung an einem illegalen US-Drohnenmordprogramm seinen Arsch riskiert bzw. 
seine Stellung und seine Freiheit aufs Spiel setzt? Sie denken er wird vom CIA für diese 
Risiken ausgiebig geschmiert? Die ÖVP oder Sebastian Kurz steht auf der payroll der CIA? 
Hmm. Denke da könnten Sie recht haben. Da sollte der Rechnungshof bzw. die 
Kriminalpolizei Mal genau nachsehen. So einfach mir nichts, dir nichts seinen Kopf zu 
riskieren, ist weltfremd und schaut nicht nach S. Kurz aus. Er macht sich ja jetzt schon 
jahrelang als US-Vasall tätig und veruntreut für die US-Spionage und dem 
Verfassungsbruch dafür 10-20 Millionen Steuergelder im Jahr und setzt (mutmaßlich) 
sorglos die Sicherheit der Österreicher dafür aufs Spiel, da wird es (mutmaßlich) eine Art 
Kick-back-Vereinbarung mit der CIA bestehen. Natürlich könnte auch Erpressung im 
Spiel stehen. Das machen Geheimdienste mit wichtigen Persönlichkeiten gerne. Meist ist 
Sexualität im Erpressungsprogramm enthalten. Was es tatsächlich ist, wird eine Befragung 
von Kurz ergeben. Vielleicht ist es ja Größenwahn? Oder Narzissmus? Oder völlige 
Unterwürfigkeit? Angst/Panik? Oder er missbraucht halt gerne sein Amt? Oder doch Geld? 
Oder ? Hmmmm. 
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Ihnen ist bereits öfter der Gedanke in den Kopf gekommen Ihre Chefs bei der CIA das 
Problem Schreiner lösen zu lassen? Mittels Gift? Mittels US-Killerkommando? Mittels 
Entführung nach Guantamo? Mittels vorgetäuschtem Unfall? Plötzlicher Erstickungstod? 
Vorgetäuschter Suizid? Dann sind Sie aber wirklich ein schlimmer Finger. Einen inside Job 
machen zu wollen? Gegen die eigene Bevölkerung! Dies würde den Straftatbestand des 
Auftragsmordes erfüllen! Kommen Sie aus der NATO? Kennen Sie den Inhalt des Ihnen 
übersendeten Fachbuch von Dr. Daniele Ganser über die NATO Geheimarmeen und deren 
Strategie der Spannung? Und Terroranschläge gegen die eigene Bevölkerung? Wider ein 
enormes Informationsdefizit bei Ihnen? Noch dazu in Ihrem Fachbereich?! Sie arbeiten da 
wirklich mit sehr üblen Burschen und Mädchen von der CIA aber auch von der NATO 
zusammen! Hören Sie umgehend damit auf! Das ist ein Befehl! Der Hausverstand und Ihre 
Vernunft verlangen das von Ihnen. Wenn nicht, sind Sie ein hoffnungsloser Fall und 
benötigen ärztliche Hilfe. 

Aus dieser Quelle zur weiteren Verbreitung entnommen: 
http://www.nachdenkseiten.de/?p=17283  

16. Mai 2013 um 9:43 Uhr | Verantwortlich: Wolfgang Lieb  

„Quo vadis NATO? –  

Herausforderungen für Demokratie und Recht“  

Eingangsstatement Forum II – Targeted Killing durch NATO-Bündnispartner und das Recht. 

Von Wolfgang Neskovic, MdB  

  
Philosophen der Frankfurter Schule glauben, dass die Sprache, die wir wählen, das 
Bewusstsein prägt, das wir haben.  

Dieses Bewusstsein ist alles was wir haben – wenn wir unterscheiden wollen zwischen 
richtig und falsch, zwischen ehrlich und verlogen und zwischen gerecht und ungerecht.  

Sie werden vermutlich alle sagen, dass Sie sich genau darum auch redlich bemühen.  

Ich sage Ihnen, dass uns genau das schwerfällt, wenn wir uns eine innere Haltung zu 
militärischen Fragen bilden wollen.  

Denn in diesem Bereich hat sich eine Sprache gebildet, die alles unternimmt, unser 
Bewusstsein zu vernebeln.  

Wenn ein junger Mensch im Krieg stirbt, dann heißt es, er oder sie sei „im Felde gefallen“.  

Das klingt nach Sommerheu und einem folgenlosen Straucheln. Ein Mensch fällt und steht 
dann wieder auf.  

Doch der Gefallene wurde in Wahrheit von Granaten zerfetzt oder von Kugeln durchsiebt 
und dies oft bis zur Unkenntlichkeit.  
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Vielleicht hat diesen Menschen im Felde auch „freundliches Feuer“ getötet.  

Der Begriff suggeriert, dass sich der Kugelhagel in gute und schlechte Geschosse teilen 
ließe.  

Der Begriff reduziert die Tragik eines menschlichen Todes auf die Dimension eines 
unglücklichen Eigentors beim Fußball.  

Und auch der Begriff, den wir hier heute vor uns haben, ist ein vernebelnder Begriff.  

„Gezielte Tötung“  

Er besteht aus zwei verschiedenen sprachlichen Verblendungen, die kombiniert worden 
sind, um unser ethisches und juristisches Urteilsvermögen zu trüben.  

Die „Gezieltheit“ soll Präzision und Verlässlichkeit suggerieren. Ein einziger Feind wird zur 
Tötung unter allen anderen ausgewählt, die unbeteiligt bleiben.  

Die Wahrheit ist, dass gezielte Tötungen ganz regelmäßig auch unbeteiligte Zivilisten 
treffen.  

Die militärische Sprache nennt das dann einen „Kollateralschaden“.  

Der zweite Teil des Begriffes lautet „Tötung“.  

Er hat die Funktion, dem juristisch wertenden Verstand eine falsche juristische Qualifikation 
unterzuschieben.  

Im deutschsprachigen Raum ist die vorsätzliche Tötung eines Menschen ein Totschlag und 
keine „Tötung“.  

Die Tötung ist für sich genommen reine Tathandlung, die noch nichts über die 
Strafwürdigkeit der Vorgänge aussagt.  

Im angelsächsischen Raum ist die vorsätzliche Tötung eines Menschen in der Regel 
„Murder“ nicht „Killing“.  
Auch hier haben wir eine Art extra-juristische Klangfarbe.  

„Töten, also „kill“ – das tut ein Staat, der die Todesstrafe vollstreckt. Das tut ganz regelmäßig 
der Soldat. Das trifft auch auf den Polizisten zu, der Leben schützen muss.  

Nur der Verbrecher ist ein „murderer“.  

Der Begriff der gezielten Tötung setzt sich mithin aus zwei Verschleierungen zusammen.  

Fügt man sie wieder zusammen, kann man diesen Begriff übersetzen.  

Gezielte Tötung sei danach, die legale Tötung eines Menschen, von der andere Menschen 
unbetroffen bleiben würden.  
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Die Wahrheit ist: Gezielte Tötungen sind meist gewöhnlicher strafbarer Totschlag und die 
von Drohnen eingesetzten Raketen verbrennen unbeteiligte Zivilisten und unter ihnen auch 
immer wieder Kinder.  

In der Regel dürften damit – wegen der Merkmale der besonderen Grausamkeit, der 
Heimtücke und der Verwendung gemeingefährlicher Mittel– auch Mordmerkmale erfüllt sein, 
mithin die Straftat des Mordes vorliegen.  

Doch auch im Krieg gilt das Recht.  

 

Doch auch im Krieg gibt es immer den Versuch, das Recht in sein Gegenteil verkehren.  

Ich möchte deswegen den Begriff der „gezielten Tötungen“ nun juristisch vom Kopf auf die 
Füße stellen.  

Das wichtigste Regelwerk des Krieges sind die Genfer Konventionen und ihre 
Zusatzprotokolle.  

Sie haben sich in einem steten Lernprozess der sich stets veränderten Kriegsführung 
angepasst.  

Es waren stets die Erfahrungen aus Kriegen, die zur Aufstellung von Regeln für die 
Begrenzung ihrer Greuel führten.  

Bei asymmetrischen militärischen Konflikten entbehrt das humanitäre Völkerrecht auf den 
ersten Blick jedoch eindeutiger Aussagen.  

Den scheinbaren Mangel an Regeln deuteten nordamerikanische Juristen, aber auch 
deutsche Rechtswissenschaftler und Politiker in einen Freibrief für die Kriegsführung 
Amerikas um.  

Ausgangspunkt der „gezielten Tötung“ ist der Begriff des „ungesetzlichen“ oder 
rechtswidrigen“ Kombattanten.  

Doch auch dieser Begriff ist ein juristisches Kunstprodukt.  

Das humanitäre Völkerrecht unterscheidet vielmehr abschließend zwischen „Kombattanten“ 
und  
„Zivilisten“.  

Als Kombattanten werden die Angehörigen der Streitkräfte einer am Konflikt beteiligten 
Partei angesehen.  

Für die Rechtfertigung einer (gezielten) Tötung von Zivilisten oder Kombattanten ist zu 
unterscheiden.  

Es kommt darauf an, ob die Zielperson zuverlässig als Feind erkennbar ist.  
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Bei Zivilisten ist für diese Erkennbarkeit eine unmittelbare Teilnahme an feindlichen 
(Kampf)Handlungen erforderlich.  

Ein Zivilist darf daher nur in unmittelbarem Zusammenhang mit einer Gefechtssituation 
getötet werden.  

Für die Tötung von Kombattanten hingegen genügt allein dessen organisatorische 
Zugehörigkeit zu den Streitkräften.  

Die Amerikaner akzeptieren diese Logik des Völkerrechts nicht.  

Sie verzichten deswegen bei der Bekämpfung von vermeintlichen und echten Terroristen 
auf die Erkennbarkeit im Gefecht.  

Andere Staaten der ISAF, wie Deutschland, widersprechen nicht.  

Sie argumentieren, dass es sie militärisch benachteilige, wenn sie Personen, die sie für 
Terroristen halten, nicht wie Kombattanten bei jeder Gelegenheit töten könnten.  

Folgerichtig müssten die Amerikaner und ihre Verbündeten jedoch den schlafenden 
Terroristen insgesamt den Status eines Kombattanten zubilligen.  

Doch diese Beurteilung versagen die USA bewusst den Kämpfern der Al Kaida und der 
Taliban.  

Denn Kombattanten genießen auch den Schutz der Genfer Kriegsregeln.  

Sie dürfen strafrechtlich nicht verfolgt werden. Sie sind als Kriegsgefangene zu behandeln.  

Das lässt insbesondere Folter oder entwürdigende Behandlung ausscheiden.  

Nach dem elften September suchten sich die U.S.A. einem völkerrechtlichen Dilemma zu 
entziehen.  

Wenn die Terroristen wie Kombattanten zu behandeln wären, dann ließe sich zwar ein Krieg 
mit regulären Streitkräften gegen sie führen, der gezielte Tötung einschließen würde.  

Eine strafrechtliche Behandlung schiede aber aus.  

Falls es sich dagegen um Zivilisten handelte, wäre man auch gezwungen, sie wie solche als 
Terroristen anzuklagen und zu verurteilen.  

Gezielte Tötungen mit Drohnen abseits der Kampfhandlungen wären dann illegal.  

So ersannen amerikanische Völkerrechtler der Bush-Regierung jenseits der Genfer 
Konventionen die Figur des kriminellen bzw. rechtswidrigen Kämpfers, der weder den 
Schutz der zivilen, noch der militärischen Einstufung genießt.  

Die Obama Administration hat diese Rechtsaufassung übernommen.  

Bundesrepublikanische Juristen und Politiker pflichteten ihr bei.  
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Man benötige die dritte Kategorie des Feindes.  

Gegenüber einem rücksichtslosen Angreifer sei Rücksichtnahme hinderlich.  

Doch diese Argumentation ist juristisch haltlos. Denn die Genfer Regeln sind nicht von ihrer 
gegenseitigen Einhaltung abhängig.  

Sie verpflichten jede Konfliktpartei unabhängig von der anderen.  

Nur so lässt sich der in Kriegen üblichen gegenseitigen Verrohung wirkungsvoll 
entgegenwirken – ein Hauptziel der Konventionen.  

Es ist eine Umgehung der Genfer Konventionen, wenn zwei typisch unterschiedliche 
Schutzgruppen, Zivilisten und Kombattanten, in untypischer Weise verschmolzen werden, 
so dass in der Synthese weniger Schutz als für die getrennten Gruppen verbleibt.  

Diese Art der „Rechtsfortbildung“ bedeutete eine Erleichterung des Kriegshandwerkes zum 
Schaden der Humanität.  

Das ist das ganze Gegenteil der Idee der Genfer Abkommen.  

Tatsächlich ist der Katalog der Genfer Gewaltbegrenzungen sehr viel aktueller, als 
behauptet wird. Unklarheiten bei der Unterscheidung von Kombattanten und Zivilisten 
werden von Artikel 50 Absatz 1 des ersten Zusatzprotokoll behandelt:  

Im Zweifel ist der Mensch ein Zivilist.  

Wer Zivilisten, die nicht unmittelbar an Kampfhandlungen beteiligt sind, gezielt tötet, ist nach 
deutschen Recht ein gewöhnlicher Totschläger oder Mörder.  

Wer anderen dabei Hilfe leistet, der macht sich der Beihilfe zum Totschlag oder zum Mord 

schuldig. Dass diese Tötungen in staatlichem Auftrag erfolgen ist gänzlich irrelevant.  

Dass Tötungen oder Beihilfehandlungen im staatlichen Auftrag geschehen, ist dabei 
gänzlich unerheblich.  

Denn es ist eine zentrale Idee des Rechtsstaates, dass das Recht eben auch und gerade 
den Staat selbst bindet.  

Bei Organisationen wie Al Qaida handelt es sich um ein Netzwerk krimineller Zivilisten.  

Außerhalb einer Gefechtssituation sind die Taliban wie Verbrecher zu behandeln. Sie sind 
festzunehmen, anzuklagen und im Falle nachgewiesener Schuld zu bestrafen.  

Solche Vorgehensweise würde nicht nur die Rechte der Terroristen achten.  

Sie schützte vor allem auch die Rechte der Nicht-Terroristen.  

Denn erst in einem Gerichtsprozess erweist sich, ob ein Mensch tatsächlich Terrorist ist oder 
nur dafürgehalten wurde.  
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Eine Leistung, die von militärischen oder geheimdienstlichen Beurteilungen nie zu 
vollbringen wäre.  

Nach ihrer Logik ist ein Mensch im Zweifel ein Terrorist.  

Ihre Drohnen töten jeden, der sich im Wirkungskreis ihrer Waffen befindet.  

Das führt zum wichtigsten Unterschied zwischen dem Abschussbefehl einer Rakete und der 
Verkündung eines Strafurteils.  

Im Gerichtssaal gibt es keinen tödlichen Kollateralschaden.  

Nun können Sie es sich leicht oder schwermachen.  

Sie machen es sich selbstverständlich schwer, wenn sie die sprachliche und juristische 
Verschleierung der „gezielten Tötung“ durchdringen und sie als das benennen, was sie ist: 
Totschlag oder Mord im staatlichen Auftrag.  

Ich möchte Ihnen daher eine Ermutigung an die Hand geben.  

Es ist – in unserem Zeitalter – nicht die Aufgabe der Rechtswissenschaft und der politischen 
Wissenschaft den Mächtigen nach dem Munde zu reden und ihre Handlungen zu 
rechtfertigen.  

Ganz im Gegenteil.  

Die Macht hat ohnehin die Macht zu tun, was sie wünscht.  

Die schwierige Aufgabe liegt vielmehr darin, die Macht zu begrenzen und an die Grundsätze 
des Rechts und der Humanität zu binden.  

Das Recht ist eine zivilisatorische Errungenschaft, die verteidigt werden muss. Gerade im 
Umfeld bewaffneter Auseinandersetzungen, in denen die Regeln der Kriegführung den Krieg 
erschweren.  

Denn wenn alle Staaten, die sich vom Terror bedroht sehen, sich herausnehmen, weltweit 
auf Verdächtige zu schießen, lösen sich nicht nur die Grenzen des Rechts, sondern auch 
die Grenzen der Staaten auf.  

Kein Gericht kann mehr überprüfen, was über Tod und Leben der Bürger entscheidet. 
Darüber befindet hinter verschlossenen Türen allein die „Internationale der Geheimdienste“.  

Ihre Willkür ersetzt dann die Regeln der Kriegführung. Ohne Achtung vor rechtlichen Normen 
wird der Globus zur Kampfzone.  

Wenn man das zu Ende denkt, kommt man zu aberwitzigen Szenarien: Amerikanische 
Drohnen über dem Brandenburger Tor, nordkoreanische Drohnen über Washington.  

Ich danke Ihnen  

————————————————————————————-————  
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Aus dieser Quelle zur weiteren Verbreitung entnommen:   

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P7-RC-
20140201+0+DOC+XML+V0//DE  

Zur Erinnerung:   

 
Entschließung  des  Europäischen  Parlaments zum  Einsatz  von  bewaffneten  

Drohnen ((2014/2567(RSP))        

 
Das Europäische Parlament,  

– unter Hinweis auf die Berichte über den Einsatz bewaffneter Drohnen, die vom UN-
Sonderberichterstatter über außergerichtliche, summarische oder willkürliche 
Hinrichtungen am 28. Mai 2010 und am 13. September 2013 sowie vom UN-
Sonderberichterstatter über die Förderung und den Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten bei der Bekämpfung des Terrorismus am 18. September 2013 vorgelegt 
wurden,  

– unter Hinweis auf die Erklärung des UN-Generalsekretärs Ban Ki-moon vom 13. August 
2013 über den Einsatz bewaffneter Drohnen,  

– unter Hinweis auf die Anhörung vom 25. April 2013 zu den Folgen des Einsatzes von 
Drohnen für die Menschenrechte, die vom Unterausschuss Menschenrechte des 
Europäischen Parlaments gemeinsam mit dem Unterausschuss für Sicherheit und 
Verteidigung organisiert wurde,  

– unter Hinweis auf seine Studie mit dem Titel „Folgen des Einsatzes von Drohnen und 
unbemannten Robotern in der Kriegsführung für die Menschenrechte“ vom 3. Mai 2013,  

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 19. und 20. Dezember 2013 
über die Vorarbeiten zu einem Programm für die nächste Generation von europäischen 
ferngesteuerten Flugsystemen (RPAS) für mittlere Flughöhen mit großer Reichweite,  

– gestützt auf Artikel 110 Absätze 2 und 4 seiner Geschäftsordnung,  

A. in der Erwägung, dass der Einsatz ferngesteuerter Flugsysteme (RPAS, nachfolgend 
„Drohnen“) im Rahmen tödlicher extraterritorialer Militäroperationen in den letzten 10 
Jahren stark angestiegen ist;  

B. in der Erwägung, dass die Zahl der Zivilisten, die bisher bei Drohnenangriffen 
außerhalb der als Konfliktgebiete deklarierten Gebiete getötet, schwer verletzt oder 
traumatisiert und aus ihrem Lebensalltag gerissen wurden, nicht bekannt ist;  

C. in der Erwägung, dass Staaten verpflichtet sind, umgehend unabhängige 
Untersuchungen einzuleiten, wenn der Verdacht besteht, dass bei Drohnenangriffen 
Zivilisten getötet wurden, und dass sie, wenn dieser Verdacht sich bestätigt, dazu 
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verpflichtet sind, die Verantwortlichen öffentlich zur Rechenschaft zu ziehen und zu 
bestrafen und den Familien der Opfer Zugang zu Rechtsmitteln zu gewähren sowie 
Schadensersatz zu leisten;  

D. in der Erwägung, dass nach Artikel 51 Absatz 2 des I. Zusatzprotokolls zu den Genfer 
Konventionen gilt, dass „[d]ie Anwendung oder Androhung von Gewalt mit dem 
hauptsächlichen  
Ziel, Schrecken unter der Zivilbevölkerung zu verbreiten, […] verboten [ist]“;  

E. in der Erwägung, dass Drohnenangriffe eines Staates auf außerhalb des erklärten 
Kriegsgebiets liegende Gebiete eines anderen Staates ohne dessen Zustimmung oder die 
Zustimmung des UN-Sicherheitsrats einen Verstoß gegen das Völkerrecht und eine 
Verletzung der territorialen Integrität und der Souveränität des betroffenen Landes 
darstellen;  

F. in der Erwägung, dass nach den internationalen Menschenrechtsvorschriften 
willkürliche Tötungen grundsätzlich verboten sind; in der Erwägung, dass die gezielte 
Tötung von Menschen in nicht kriegsführenden Staaten nach dem humanitären Völkerrecht 
nicht zulässig ist;  

G. in der Erwägung, dass sieben Mitgliedstaaten (Deutschland, Frankreich, 
Griechenland, Italien, die Niederlande, Polen und Spanien) mit der Europäischen 
Verteidigungsagentur (EDA) eine Absichtserklärung unterzeichnet haben, in der sie die 
Agentur mit einer Studie über die gemeinsame Produktion von MALE-Drohnen (Drohnen 
für mittlere Flughöhen mit großer Reichweite) beauftragen, die für Angriffe auf militärische 
Ziele oder zur Überwachung von Flüchtlingsbooten im Mittelmeer eingesetzt werden 
können; in der Erwägung, dass damit die Arbeit an einem europäischen ferngesteuerten 
Flugsystem (RPAS) beginnt;  

H. in der Erwägung, dass Forschungs- und Entwicklungsprojekte, die der Konstruktion 
von Drohnen – sowohl für militärische als auch für zivile Zwecke – gewidmet sind, mit EU-
Mitteln gefördert wurden und dass diese Förderung in Zukunft fortgesetzt werden soll;  

1. ist über den Einsatz bewaffneter Drohnen außerhalb des internationalen 
Rechtsrahmens zutiefst besorgt; fordert die EU nachdrücklich auf, sowohl auf der 
europäischen als auch auf der internationalen Ebene eine politische Lösung zu 
erarbeiten, um angemessen darauf zu reagieren und für die Achtung der 
Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts einzutreten;  

2. fordert die Hohe Vertreterin für Außen- und Sicherheitspolitik, die Mitgliedstaaten und 
den  

Rat auf,  

a) sich gegen die Praxis gezielter außergerichtlicher Tötungen auszusprechen 
und diese Praxis zu verbieten,  

b) dafür zu sorgen, dass die Mitgliedstaaten im Einklang mit ihren rechtlichen 
Verpflichtungen keine rechtswidrigen gezielten Tötungen verüben oder solche 
Tötungen durch andere Staaten begünstigen,  
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c) bewaffnete Drohnen in die einschlägigen europäischen und internationalen 
Abrüstungs- und  

Rüstungskontrollregelungen aufzunehmen,  

d) die Entwicklung, Produktion und Verwendung von vollkommen autonom 
funktionierenden  

Waffen, mit denen Militärangriffe ohne Mitwirkung des Menschen möglich sind, zu 
verbieten,  

e) dafür zu sorgen, dass Maßnahmen im Einklang mit den Verpflichtungen im 
Rahmen des innerstaatlichen Rechts und des Völkerrechts getroffen werden, sobald 
Grund zu der Annahme besteht, dass eine Person oder eine Organisation in ihrem Rechtsgebiet 
mit im Ausland verübten rechtswidrigen gezielten Tötungen in Verbindung gebracht werden kann,  

f) die Arbeit und die Umsetzung der Empfehlungen des UN-Sonderberichterstatters über 
außergerichtliche, summarische oder willkürliche Hinrichtungen und des UNSonderberichterstatters 
über die Förderung und den Schutz der Menschenrechte und  

Grundfreiheiten bei der Bekämpfung des Terrorismus zu unterstützen;  

 
3. fordert den Rat auf, einen gemeinsamen Standpunkt der EU zum Einsatz bewaffneter Drohnen 
anzunehmen;  

4. fordert die EU auf, darauf hinzuwirken, dass Drittländer in Bezug auf die Rechtsgrundlage für den 
Einsatz bewaffneter Drohnen und den verantwortungsvollen Umgang mit dieser Technologie mehr 
Transparenz und Rechenschaftspflicht walten lassen, damit Drohnenangriffe gerichtlich überprüfbar sind 
und sichergestellt werden kann, dass die Opfer rechtswidriger Drohnenangriffe effektiv Zugang zu 
Rechtsbehelfen erhalten;  

5. fordert die Kommission darüber hinaus auf, es über die Verwendung von EU-Mitteln für Forschungs- 
und Entwicklungsprojekte, die der Konstruktion von Drohnen gewidmet sind, jederzeit ordnungsgemäß zu 
unterrichten; fordert, dass bei künftigen Projekten zur Entwicklung von Drohnen Folgenabschätzungen in 
Bezug auf die Menschenrechte durchgeführt werden;  

6. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, der Vizepräsidentin 
der Kommission / Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, dem Europäischen 
Auswärtigen Dienst, den Parlamenten der Mitgliedstaaten, dem UNSonderberichterstatter über 
außergerichtliche, summarische oder willkürliche Hinrichtungen, dem UN-Sonderberichterstatter über die 
Förderung und den Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten bei der Bekämpfung des Terrorismus 
und dem UN-Generalsekretär zu übermitteln.  
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Mit friedliebenden Grüßen aus dem offenkundig per Amtsmissbräuche agrar-ausgeraubten 
Tirol, Klaus Schreiner 


